
Tauschregeln des Tauschring Dresden e.V.
(beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 29.01.2003)

1. allgemeines
Nach Zahlung des Mitgliedsbeitrages erhält das Mitglied die Satzung, ein Tauschheft und die 
jeweils aktuelle Marktzeitung mit Angeboten des Tauschrings und einer Mitgliederliste. Mit der 
Ausgabe des Tauschheftes wird ein internes Konto zum rechnerischen Verbuchen seiner 
Tauschvorgänge eingerichtet.

2. Tauschheft/Konten
Ab dem 01.03.2003 werden Tauschgeschäfte in einem dafür erstellten Tauschheft registriert. 

Dadurch entfallen die bisher verwendeten Buchungsbelege. Bei Verlust des Tauschheftes 

trägt jedes Mitglied selbst die Nachweispflicht über durchgeführte Tauschgeschäfte. Zu 

diesem Zweck kann jedes Mitglied sein Heft in regelmäßigen Abständen im TR-Büro kopieren 

lassen. Die Kopien werden dort abgeheftet und erfasst.

Im Tauschheft wird außerdem erfasst, ob der Mitgliedsbeitrag entrichtet wurde, denn nur dann 

ist ein Tauschgeschäft zulässig. Jedes Mitglied hat eigenverantwortlich darauf zu achten, dass 

es nur solche Tauschgeschäfte eingeht, die hinterher auch anerkannt werden können.

3. Talente
Die Verrechnungseinheit für erbrachte Leistungen heißt Talente. Als Richtwert für die 

Verrechnung von Zeitguthaben werden 10 Talente/Stunde empfohlen, es obliegt jedoch den 

jeweiligen Tauschpartnern, sich darüber zu verständigen. Die Verrechnung von entstehenden 

Material- und ggf. Anfahrtskosten kann in Bargeld erfolgen, auch dies wird den Tauschenden 

überlassen. 

Die Talenteobergrenzen werden im Tauschheft  wie folgt festgelegt: Das Konto sollte nicht 

mehr als 300 Talente im Soll, bzw. 600 Talente im Haben aufweisen. Im Ausnahmefall kann 

der Vorstand eine Aufhebung dieser Grenzen für einzelne Mitglieder  festlegen, was durch 

Eintrag im Tauschheft gekennzeichnet wird. 

4. Buchungen
Buchungen werden mind. 1mal jährlich nach Vorlage des Tauschheftes im Tauschringbüro 

vorgenommen. Tauschvorgänge, die mit Mitgliedern getätigt werden, die ihren Beitrag nicht 

gezahlt, oder die eingetragenen Obergrenzen überschritten haben, werden nicht anerkannt.

 

Stand: 29.01.2003 


